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weiter veräußert oder die wucherlichen Vermögensvor
teile geltend macht.

Gewerbsmäßiger Wucher 
§ 302d

Wer den Wucher (§§ 302a bis 302c) gewerbs- oder ge
wohnheitsmäßig betreibt, wird mit Gefängnis nicht un
ter drei Monaten und zugleich mit Geldstrafe bestraft. 
Auch ist auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte zu 
erkennen.

Sachwucher 
§ 302e

Dieselbe Strafe (§ 302d) trifft denjenigen, welcher mit 
Bezug auf ein Rechtsgeschäft anderer als der im § 302a 
bezeichneten Art gewerbs- oder gewohnheitsmäßig unter 
Ausbeutung der Notlage, des Leichtsinns oder der Un
erfahrenheit eines anderen sich oder einem Dritten Ver
mögensvorteile versprechen oder gewähren läßt, welche 
den Wert der Leistung dergestalt überschreiten, daß 
nach den Umständen des Falles die Vermögensvorteile 
in auffälligem Mißverhältnis zu der Leistung stehen.

S E C H S U N D Z W A N Z I G S T E R  A B S C H N I T T  

SACHBESCHÄDIGUNG

Sachbeschädigung 
§ 303

(1) Wer vorsätzlich und rechtswidrig eine fremde 
Sache beschädigt oder zerstört, wird mit Geldstrafe oder 
mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft. 11
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